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Abstract

Österreich wird noch in diesem Jahr seiner rechtlichen Verpflichtung zur Umsetzung der beiden EU- Antidiskriminierungsrichtlinien nachkommen. Diese Umsetzung wird in Form eines neuen Gleichbehandlungsgesetzes erfolgen, welches diskriminierten Personen künftig unter anderem eine juristische Prüfung der Sachlage, verbunden mit einer gerichtlichen Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, ermöglichen wird. Obwohl diese Möglichkeit prinzipiell äußerst begrüßenswert ist, sollte dennoch bereits im Vorfeld allgemein darauf hin gewirkt werden, die Gesellschaft zu sensibilisieren und Fälle von Diskriminierung zu verhindern noch bevor sie entstehen.   Als einen Beitrag in diese Richtung möchten wir für den Bereich Gastronomie (vor allem für Szenelokale und Diskotheken) eine Art „Hausordnung“ erstellen, die das Betreiben einer gerechten Türpolitik erleichtert. Anhand einer solchen Hausordnung soll etwa klar ersichtlich sein, welche Kleiderordnung bzw. welches Verhalten im jeweiligen Lokal erwünscht ist. Dadurch wird es für TürsteherInnen einfacher, die Zutrittsverweigerung einer bestimmten Person zu einem Lokal sachlich zu begründen, und potentielle Gästen wissen sofort, aus welchem (sachlich gerechtfertigten) Grund ihnen der Zutritt verweigert wurde.  Die Konzeption betreffend möchten wir uns in Grundzügen an ein in den Niederlanden (Rotterdam) bereits bestehendes, äußerst erfolgreiches ‚Panel Door Policy’- Modell anlehnen. Unsere Zielgruppe sind LokalbesitzerInnen und TürsteherInnen, die ihre Zugangsbestimmungen offen legen und eine angemessene Türpolitik betreiben wollen.

Ziel

Wir wollen der angesprochenen Zielgruppe die im Bereich Antidiskriminierung momentan bzw. künftig bestehende Rechtslage näher bringen und in weiterer Folge erreichen, dass mithilfe der von uns erarbeiteten „Hausordnung“ Fälle von Diskriminierungen im Gastgewerbe in Hinkunft vermieden werden können. 

